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Auf einen Blick (Management Summary) 

Im Budgetjahr 2026 bleibt der allgemeine Haushalt weiterhin angespannt und schliesst mit einem 
Aufwandüberschuss von rund CHF 123'000.- ab. Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Ab-
fallentsorgung und Bootshafen zeigen kleinere Defizite, jedoch im erwarteten Rahmen. Die Investi-
tionen sind gemäss Investitionsprogramm des Gemeinderats eingestellt und mit seiner Finanzstra-
tegie abgestimmt. 
 
Das Budget 2026 ist wiederum mit einer Steueranlage von 1.90 Einheiten für die natürlichen und 
juristischen Personen berechnet worden. 
 
Die Bautätigkeit hält weiter an. Realistisch ist für die Gemeinde Leissigen eine weitere leichte Zu-
nahme an der Wohnbevölkerung oder in den kommenden Jahren eine Stabilisierung. In den vergan-
genen Jahren haben die aperiodischen Steuern wie Handänderungssteuern oder Grundstückge-
winnsteuereinnahmen zu spürbaren Schwankungen in den Gemeindefinanzen geführt. Solche Son-
dererträge entlasten die Jahresrechnung, sind jedoch nicht planbar. Der Gemeinderat weist deshalb 
regelmässig auf die Unsicherheit dieser Einnahmen hin. Die Generation «Babyboomer» (geboren 
zwischen den Jahren 1946 und 1964) prägt die Gemeinde zunehmend. Mit dem Eintritt ins Renten-
alter verändert sich die Altersstruktur der Steuerpflichtigen in der Gemeinde Leissigen. Voraussicht-
lich ab dem Jahr 2029 dürften die Einnahmen bei der aperiodischen Steuer «Sonderveranlagung» 
einbrechen. 
 
Die Schweizer Wirtschaft entwickelt sich im Jahr 2025 solide, aber ohne grosses Wachstum. Exper-
ten rechnen mit einem Zuwachs von etwa ein bis eineinhalb Prozent. Besonders der private Konsum 
und der Bausektor tragen zur positiven Entwicklung bei. Gleichzeitig erschweren der starke Franken 
und die schwache Weltwirtschaft den Export. Zusätzlich belasten die Zollstreitigkeiten mit den USA 
die Schweizer Exportfirmen, was den Handel deutlich schwieriger macht. Die Preise steigen nur sehr 
gering, sodass die Inflation niedrig bleibt. Insgesamt präsentiert sich die Wirtschaft stabil, wird aber 
durch die Handelskonflikte mit den USA und den anderen internationalen Unsicherheiten gebremst. 
 
Das Budget 2026 weist trotz vorsichtig optimistischen Prognosen im Steuerertrag einen Aufwand-
überschuss im allgemeinen Haushalt im Umfang von CHF 122'969.- aus. Werden die Abschlüsse 
der spezialfinanzierten Bereiche mitberücksichtigt, fällt im Gesamthaushalt ein Aufwandüberschuss 
von CHF 182'574.- an. 
 
Das Wichtigste in Kürze 
- Aufgrund der anstehenden Investitionen muss die Steueranlage auf 1.90 für natürliche und 

juristische Personen belassen werden. 
- Unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums und der Bautätigkeit kann für das 

Budgetjahr 2026 mit einem Mehrertrag von rund 2% gegenüber dem Steuerertrag 2024 ge-
rechnet werden. 

- Die Lastenverteilungen Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, Familienzulage für Nichterwerbs-
tätige, öffentlicher Verkehr und neue Aufgabenteilung nehmen wegen des moderateren Be-
völkerungswachstums sowie Korrekturen beim Lastenausgleich Ergänzungsleistungen im 
Vergleich zum Budget 2025 um rund CHF 26’000.- ab. 

- Aus dem Finanzausgleich kann mit einem Ertrag von CHF 155'800.- gerechnet werden. 
- Die Lehrerbesoldung wird 50% durch den Kanton und 50% durch die Gemeinden getragen. 

Im Jahr 2026 sind Lohnmassnahmen im Umfang von 2% vorgesehen und tragen zum Budget 
der Gemeinden bei. 

- Mit der Änderung der kantonalen Gemeindeverordnung (GV) wird die politische Reserve (Ein-
lagen und Entnahmen zusätzliche Abschreibungen) per 1. Januar 2026 aufgehoben. Der Be-
stand per 31. Dezember 2025 wird ins Eigenkapital der Gemeinde überführt. 

- Laufende Investitionen werden im Jahr 2026 fortgeführt, weshalb die Abschreibungen gegen-
über dem Vorjahresbudget lediglich um rund CHF 5'200.- zunehmen. 

- Der gesamte Sach- und Betriebsaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2025 um 1.55% be-
ziehungsweise um CHF 19'265.25 ab. 
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- Der Kugelfang der 300-Meter-Schiessanlage Schwand ist nach der Annahme der Motion von 

Ständerat Werner Salzmann (höhere Bundessubventionen für die Sanierung) bis Ende 2027 
zu sanieren. Im Budget 2026 sind Vorbereitungsarbeiten für Ingenieure und Untersuchungen 
budgetiert. Im Budgetjahr 2027 werden die Sanierungskosten budgetiert. Die Sanierung hat 
keinen wertvermehrenden Charakter, weshalb diese unabhängig von der Summe in der Er-
folgsrechnung zu verbuchen sein wird. 

- Die Gemeinde Leissigen geht das Projekt Los 4 in der amtlichen Vermessung an und stellt ab 
dem Budgetjahr 2026, für die nächsten sechs Jahre jährlich CHF 16'700.- (gebunden) für die 
Umsetzung ein. 

- Der Treppenlift in der Schule muss im Betrag von CHF 36'000.- erneuert werden. 
- Es erfolgt eine weitere Einlage im Betrag von CHF 180'000.- in die Spezialfinanzierung Gene-

rationenwerk ZöN E. 
 
Steuern 
Die Prognosen I bis III 2025 sowie die Hochrechnung der zweiten Steuerrate zeigen, dass die ver-
anschlagten Einkommenssteuern im aktuellen Budget nicht ganz erreicht werden können. Im 
Budgetjahr 2025 sind die Steuereinnahmen mit mehr Steuerpflichtigen gerechnet worden. Anhand 
der bezugsfähigen Bauten verschiebt sich die Bevölkerungszunahme ins Jahr 2026 respektive ins 
Jahr 2027. 
 

 
 
Bei den Vermögenssteuern können mit den budgetierten Einnahmen im Jahr 2025 gerechnet wer-
den. 
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Seit dem Steuerjahr 2021 gibt es eine separate Steueranlage für natürliche und für juristische Per-
sonen. Für das Budget 2026 beantragt der Gemeinderat den gleich hohen Steuersatz für die natür-
lichen sowie juristischen Personen. 
 
Der Gemeinderat ist bestrebt, gemäss seinem Motto: "Leissigen – deheime zwüsche Bärg u See, 
was wosch no meh" seine Legislaturziele sichtbar umzusetzen. 
 
Wie bereits festgehalten, setzt dies voraus, dass die Mittel dafür vorhanden sind. Das erarbeitete 
Mehrjahresinvestitionsprogramm ist ambitioniert. 
 
Die Berechnungen für eine Einlage oder eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve fällt ab 
1. Januar 2026 weg. Der Kanton Bern hat die Bestimmungen in der kantonalen Gemeindeverord-
nung (GV) aufgehoben. Der Bestand wird ins Eigenkapital überführt. 
 
Der aktuelle Bilanzüberschuss (Eigenkapital) lässt zu, dass trotz des Aufwandüberschusses das 
Finanzhaushaltsgleichgewicht mittelfristig gehalten werden kann. 
 
 
Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 

Allgemeines 

Das Budget 2026 wurde nach dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2, ge-
mäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, [BSG 170.11]), erstellt. 
 
Abschreibungen 

Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV) 

Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu den Buchwerten ins HRM2 
übernommen: 

- Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 1'620'333.20 wird innert 16 Jahren, das 
heisst ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2031, linear abgeschrieben. 

- Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 6.25% oder CHF 101'270.80. 
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Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV) 

Das Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser war per 1. Januar 2016 total 
abgeschrieben. Per 31. Dezember 2022 wurde die Abwasserentsorgung vollständig dem Gemein-
deverband Abwasser Region Interlaken übertragen. 

 

Verwaltungsvermögen mit Ausnahmebewilligungen Abschreibungen: 

- Die Verfügungen gemäss bisherigem Recht, welche im Zeitpunkt der Einführung von HRM2 
noch nicht abgelaufen sind, gelten weiter: 

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens in der Spezialfinanzierung Bootshafen un-
terliegen einer verfügten Ausnahmebewilligung durch das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) vom 27. Februar 2013. Per 1. Januar 2016 beträgt das Verwaltungsvermögen in 
der Spezialfinanzierung Bootshafen CHF 670‘653.75 und wird innert 35 Jahren linear abge-
schrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungsbetrag von CHF 19‘161.55. 

 
Neues Verwaltungsvermögen 

Auf neuen Vermögenswerten, das heisst, nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen 
Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Ab-
schreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer. 
 
Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84, Übergangsbestimmungen Art. T3-1 GV) 

Die Vorschriften über die zusätzlichen Abschreibungen (finanzpolitische Reserve) werden mit der 
Änderung der kantonalen Gemeindeverordnung (GV) vom 13. November 2024 zehn Jahre nach der 
Einführung des HRM2 aufgehoben. Die Auflösung des Kontos «zusätzliche Abschreibungen» pas-
siert einmalig zu Gunsten des Bilanzüberschusses im Jahr 2026. Die entsprechenden Budgetposten 
für die Bildung und Auflösung im Jahr 2026 fallen weg. 
 
Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 10‘000.- (maximal bis zur 
Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Pra-
xis. 
 
 
Erläuterungen 

Ansätze 

Dem Budget 2026 liegen folgende Ansätze zu Grunde: 
 
a) Steueransätze (Teil des Antrags des Gemeinderats) 
 
Gemeindesteueranlage 
(unverändert) 

1.90-fache der kantonalen Einheitsansätze 
für natürliche Personen 
1.90-fache der kantonalen Einheitsansätze 
für juristische Personen 

  
Liegenschaftssteuer 
(unverändert) 

1.5‰ des amtlichen Werts 

  
Feuerwehrersatzabgabe 
 

ab 1. Januar 2018 sind die gesetzlichen Grundlagen 
der Feuerwehr Bödeli massgebend 

 
b) Gebühren 
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Abwassergebühren 
 

ab 1. Januar 2023 sind die gesetzlichen Grundlagen 
des Gemeindeverbands Abwasser Region Interlaken massgebend 

 
Wassergebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2007 (Gemeindeversammlung vom 
19. Oktober 2006) 
 
Die Ansätze sind gültig seit 1. Juni 2009 (Gemeinderatsbeschluss vom 
30. März 2009) 
 

Abfallgebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2014 (Gemeindeversammlung vom 
29. November 2013) 
 
Die Ansätze sind ab 1. Januar 2022 gültig (Gemeinderatsbeschluss 
vom 20. September 2021) 
 

Bootshafengebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2015 (Gemeindeversammlung vom 
28. November 2014) 
 
Die Ansätze sind ab 1. Januar 2025 gültig (Gemeinderatsbeschluss 
vom 1. Juli 2024) 
 

Weitere Gebühren 
(unverändert) 

Gebührenreglement vom 1. August 2018 (Gemeindeversammlung 
vom 25. Juni 2018; Stand 1. Januar 2025) 
 
Gebührenverordnung vom 1. August 2018 (Gemeinderatsbeschluss 
vom 16. August 2021; Stand 1. Oktober 2021) 
 

 
 

Entwicklung Finanzausgleich und Lastenverteiler 

 

 
 

  

Budget Budget Rechnung

2026 2025 2024

Lastenausgleich Lehrergehälter (abhängig durch bezogene 

Vollzeiteinheiten, Pensenmeldungen) 297'400 302'160 298'840

Lastenausgleich Sozialhilfe (Basis je Einwohner) 776'400 771'800 678'863

Lastenausgleich Ergänzungsleistungen (Basis je Einwohner) 281'900 305'700 282'943

Lastenausgleich Familienzulagen 6'200 6'200 4'195

Lastenausgleich öffentlicher Verkehr (Basis je Einwohner und ÖV-

Punkte) 85'000 86'500 70'046

Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung (Basis je Einwohner) 222'350 228'000 223'020

Lastenausgleich Pauschalierung Interventionskosten 1'250 1'250 1'218

Bruttokosten Finanz- und Lastenausgleich 1'670'500 1'701'610 1'559'124

Lastenausgleich Lehrergehälter (externe Sekundarstufe I) 103'300 115'700 119'024

Finanzausgleich (Disparitätenabbau), Basis ist der mittlere 

harmonisierte Steuerertrag 155'800 174'000 180'285

Soziodemografischer Zuschuss 10'500 10'700 10'754

Geografisch-topografischer Zuschuss 23'200 23'400 23'465

Finanz- und Lastenausgleich Netto 1'377'700 1'377'810 1'225'597

Ordentlicher periodischer Steuerertrag 3'598'840 3'586'445 3'415'285

Prozentualer Anteil 38.28 38.42 35.89
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Erfolgsrechnung (Bemerkungen zum Budget) 

Die Abschreibungen werden in den einzelnen Funktionen verbucht. 
 

 
 
0120 Exekutive 

Das Projekt strategische Planung des Gemeinderats wird letztmals im Jahr 2025 abgeschrieben. Im 
Budgetjahr 2026 fallen keine Abschreibungen mehr an. 
 
0220 Allgemeine Dienste 

Die Löhne des Verwaltungspersonals entsprechen dem aktuellen Stellenetat und ein Lohnwachstum 
im gängigen Rahmen ist vorgesehen. Der an der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 geneh-
migte wiederkehrende Kredit für die externe Mandatsleitung Abteilung Bau wurde im Budget einge-
stellt und gilt als gebunden. Für weitere Projekte sind zusätzlich Honorarkosten im Umfang von 
CHF 15'000.- eingestellt. 
 

 
 
1400 Allgemeines Rechtswesen 
Die amtliche Vermessung ist Bestandteil des Grundbuchs und sichert das Grundeigentum. Sie dient 
auch als Grundlage für verschiedene raumbezogene Aufgaben der Gemeinde. In der Gemeinde 
Leissigen weist das Vermessungswerk noch Lücken auf. Der Gemeinderat hat die Firma 
Georgrid AG mit der Schliessung dieser Lücken beauftragt. In den nächsten sechs Jahren werden 
dafür jährlich CHF 16'700.- inkl. MwSt. budgetiert. 
 
1610 Militärische Verteidigung 

Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) hat nach rund sieben Jahren des Wartens die Motion Salz-
mann zur Sanierung von Schiessanlagen umgesetzt. In der Gemeinde Leissigen muss die 300-
Meter-Schiessanlage Schwand saniert werden. Die Frist dafür läuft bis Ende 2027. Im Budget 2026 
sind die Vorbereitungskosten vorgesehen, die eigentlichen Sanierungskosten werden im 
Budget 2027 eingestellt. An diesen Kosten beteiligen sich Bund, Kanton und die Verursacher. 
 

 
 
2110 Kindergarten/2120 Primarstufe/2130 Sekundarstufe I 
Die Hochrechnung des Gemeindeanteils Lastenausgleich ist um rund CHF 5'000.- tiefer als im 
Budget 2025. Die Berechnungen aus dem Kantonstool werden jeweils ins Budget übernommen. 
 
2170 Schulliegenschaften 
Der Treppenlift im Schulgebäude hat das Ende seines Lebenszyklus erreicht und muss ersetzt wer-
den. 
  

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 976'363 48'360 963'816 46'560 943'531 56'088

Nettoaufwand 928'003 917'256 887'443

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1

Öffentliche Ordnung und 

Sicherheit, Verteidigung
143'131 81'400 108'226 61'380 114'549 47'280

Nettoaufwand 61'731 46'846 67'269

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

2 Bildung 1'585'001 250'610 1'658'144 272'300 1'442'274 250'336

Nettoaufwand 1'334'391 1'385'844 1'191'938

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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2180 Tagesbetreuung 
Die Kosten der Tagesschule beruhen weiter auf Annahmen, da noch keine aussagekräftigen Erfah-
rungswerte vorhanden sind. 
 
2197 Schulsozialdienst 
Die Primarstufe Leissigen führt die Schulsozialarbeit mit einer dreijährigen Pilotphase ein. Die jähr-
lichen Kosten belaufen sich auf CHF 17'000.-. Die Schulsozialarbeit ist ein schulergänzendes Ange-
bot, das die Gemeinden ihren Schulen zur Seite stellen können. Die Schulsozialarbeit berät und 
begleitet Kinder und Jugendliche sowie Familien. 
 

 
 
Hier sind die Ausgaben für Kultur, Denkmalpflege, Parkanlagen, Wanderwege und Sport enthalten. 
 
3290 Übrige Kultur 
Im Jahr 2026 findet die Jungbürgerfeier statt. 
 
3320 Massenmedien 
Für die überarbeitete Webseite der Gemeinde Leissigen fallen Abschreibungen an. 
 
3415 Bootshafen 
Mit den aktuell eruierten Aufwendungen erwirtschaftet die Spezialfinanzierung Bootshafen im 
Jahr 2026 einen Aufwand von CHF 3'203.-. Mit dem vorhandenen Eigenkapital kann der Aufwand-
überschuss gedeckt werden. Der Gemeinderat beobachtet die Entwicklung und wird gegebenenfalls 
die Bootsplatzgebühren anpassen. 
 
3420 Freizeit 
Die an der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2024 genehmigte Zusammenarbeit mit dem Forst-
betrieb Thunersee-Süd wurde im Budget unter der Funktion 6150 «Gemeindestrassen» eingestellt 
und gilt als gebunden. Dies führt dazu, dass für die Wanderwege kein separater Budgetbetrag mehr 
eingestellt wird. Der Aufwand für die Wanderwege wird jedoch mittels interner Verrechnungen der 
Funktion belastet. 
 

 
 
Diese Abteilung enthält die Beiträge an die Spitex, Krankheitsbekämpfung und Schulgesundheits-
dienst. Das Budget bewegt sich seit Jahren in unverändertem Rahmen. 
 

 
 
In der Funktion «Soziale Sicherheit» sind hauptsächlich die Beiträge an die Ergänzungsleistungen, 
den Lastenausgleich «Sozialhilfe» und «Familienzulagen für Nichterwerbstätige» enthalten. Die Ge-
meinden beteiligen sich über den Lastenausgleich an den Kosten zur Deckung des allgemeinen 
Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen sowie an den Krankenkas-
senprämien. 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3

Kultur, Sport und Freizeit, 

Kirche
174'645 51'003 160'347 51'800 164'541 48'406

Nettoaufwand 123'642 108'547 116'135

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Gesundheit 10'035 11'300 8'038

Nettoaufwand 10'035 11'300 8'038

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 Soziale Sicherheit 1'194'430 43'150 1'207'060 43'370 1'055'267 28'066

Nettoaufwand 1'151'280 1'163'690 1'027'201

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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5320 Ergänzungsleistungen AHV/IV 
Die Hochrechnungen für den Lastenausgleich «Ergänzungsleistungen» sind im Vergleich mit dem 
Budget 2025 um CHF 23'800.- tiefer. Die Kosten werden pro Kopf geschuldet und passen sich we-
gen der Überarbeitung der Bevölkerungsprognose der Gemeinde Leissigen an. 
 
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte/5458 Tageselternverein 
Aufgrund der Erfahrungszahlen aus den letzten Budgetjahren werden die Budgetzahlen für die Funk-
tionen «Kinderkrippen und Kinderhorte» sowie «Tageseltern» angepasst. Es werden mehr Betreu-
ungsgutscheine für Kinderkrippen und -horte gelöst als für Tageseltern. Addiert betragen die Ge-
samtausgaben CHF 10'000.- und überschreiten die Kontingentierung (netto) gemäss Gemeindever-
sammlungsbeschluss vom 21. Juni 2021 nicht. 
 
5799 Lastenausgleich Soziales 
Der im Mai 2025 effektiv abgerechnete Lastenausgleich Soziales für das Jahr 2024 fällt mit 
CHF 584.- pro Einwohner um CHF 32.- tiefer aus als die im April 2024 kommunizierte Hochrechnung 
(CHF 616.- pro Einwohner). Das Amt für Integration und Soziales (AIS) schätzte die Kosten in der 
individuellen Sozialhilfe sowie bei den Kantonsaufwendungen etwas zu hoch ein. Gleichzeitig fallen 
im Lastenausgleich 2024 die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf bei 
der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) höher aus. 
 
Für den Lastenausgleich in den Jahren 2026 bis 2028 wird mit einer Stabilisierung auf hohem Niveau 
gerechnet. Mehrkosten zeichnen sich bei der familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der 
aktuellen laufenden Gesetzesänderung ab. Zusätzliches Budget wurde auch für Leistungen für Kin-
der mit besonderem Förder- und Schutzbedarf gemeldet (Bestandeszunahme und Teuerung). 
Schwankende Fallzahlen im Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie in der individuellen Sozialhilfe könn-
ten Abweichungen von den Prognosewerten verursachen. 
 

 
 
6150 Gemeindestrassen 
Der an der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2024 genehmigte wiederkehrende Kredit für die 
Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Thunersee-Süd wurde im Budget 2026 eingestellt und gilt als 
gebunden. Der Forstbetrieb Thunersee-Süd ist nicht nur im Bereich Strassenwesen, sondern auch 
für die Neophytenbekämpfung auf dem Gemeindegebiet Leissigen sowie den Unterhalt der Wan-
derwege zuständig. Diese Aufgaben werden in anderen Funktionsbereichen geführt. Dieser Auf-
wand wird künftig mit den internen Verrechnungen den korrekten Funktionen belastet/gutgeschrie-
ben. Damit werden die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Jahresrechnungen mit anderen Ge-
meinden sichergestellt. 
 
6191 Werkhof 
Für den an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2025 bewilligten Kredit für die Ersatzbeschaf-
fung des Kommunalfahrzeugs wird die jährliche Abschreibung im Budget 2026 im Betrag von 
CHF 23'150.- vorgesehen. 
 
6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr 
Infolge Anpassung der Bevölkerungsprognose der Gemeinde Leissigen beträgt der Gemeindeanteil 
Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr CHF 85'000.- und ist somit CHF 1'500.- tiefer als im 
Budget 2025. 
 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6

Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung
608'866 91'400 615'675 57'700 670'071 89'677

Nettoaufwand 517'466 557'975 580'394

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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Enthalten sind hier die Wasserversorgung, der Abfall sowie das Friedhofs- und Planungswesen. Die 
Bereiche Wasserversorgung und Abfall müssen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen selbst-
tragend sein, das heisst mit Gebühren finanziert werden. Daher werden diese Bereiche jeweils buch-
halterisch neutralisiert. Der Ausgleich erfolgt über einen Bezug/Vorschuss oder über eine Einlage in 
die Spezialfinanzierung. 
 
7101 Wasserversorgung 
Der Gesamtaufwand/-ertrag liegt bei CHF 325'075.-. Der Einlagewert in die Werterhaltung beträgt 
für das Budget 2026 100%. Der Aufwandüberschuss von CHF 36'102.- wird dem Eigenkapital be-
lastet. Der beabsichtigte Aufwandüberschuss trägt zur Minderung der Verpflichtung des allgemeinen 
Haushalts gegenüber der Spezialfinanzierung bei. 
 
7301 Abfall 
Der Gesamtaufwand/-ertrag der Abfallbeseitigung beträgt CHF 148'500.-. Zum Ausgleich der Abfall-
rechnung müssen der Spezialfinanzierung CHF 20’300.- entnommen werden. Der beabsichtigte 
Aufwandüberschuss trägt immer noch zur Minderung der Verpflichtung des allgemeinen Haushalts 
gegenüber der Spezialfinanzierung bei. 
 
7710 Friedhof und Bestattung 
Im Friedhof fällt der ordentliche Unterhalts- und Betriebsaufwand wie in den letzten Jahren an. 
 

 
 
In der Volkswirtschaft werden die Auslagen für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Energie 
erfasst. 
 
8200 Forstwirtschaft 

Das Forstrevier Thunersee-Süd meldet den Unterhaltsbedarf an den Forststrassen an und legt die-
sen in einem Unterhaltskonzept fest. In diesem Jahr sind es CHF 22'300.- zu Lasten der Gemeinde 
Leissigen. Zudem fällt die Schutzwaldpflege im Buchwald an. Die subventionierten Restkosten der 
Gemeinde Leissigen betragen CHF 15'200.-. 
 

 
 
In dieser Rubrik sind neben den Steuereinnahmen und dem Finanzausgleich auch die Schuldzinsen 
und Aufwendungen für die Liegenschaften des Finanzvermögens enthalten. 
 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 
Die Prognosen basieren auf dem Bevölkerungszuwachs, der veröffentlichten Zuwachsrate der Kan-
tonalen Planungsgruppe Bern (KPG) für die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie der berei-
nigten Ausgangsbasis. Die Berechnung der Steuerertragsprognose erfolgt immer nach der gleichen 
Methodik und denselben Prinzipien. Der Nettoertrag nimmt im Vergleich zum Budget 2025 um 
CHF 12'395.- zu. 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7

Umweltschutz und 

Raumordnung
751'781 672'575 711'017 642'962 947'456 881'450

Nettoaufwand 79'206 68'055 66'006

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 Volkswirtschaft 77'810 82'100 90'080 105'600 73'622 85'135

Nettoaufwand

Nettoertrag 4'290 15'520 11'514

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 Finanzen und Steuern 527'490 4'728'954 548'030 4'792'023 468'163 4'401'074

Nettoertrag 4'201'464 4'243'993 3'932'910

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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9102 Liegenschaftssteuern 
Die budgetierten Einnahmen bei den Liegenschaftssteuern beruhen auf den Annahmen neuer fer-
tiggestellter Bauvorhaben. Die Einnahmen dürfen sich um CHF 10'000.- erhöhen. 
 
9300 Finanz- und Lastenausgleich 
Massgebend für die Bestimmung des Gemeindeanteils ist die Wohnbevölkerung für den Lastenaus-
gleich «neue Aufgabenteilung». Der Betrag im Jahr 2026 beträgt CHF 183.- pro Person und bewegt 
sich in den nächsten fünf Jahren im gleichen Rahmen. 
 
9610 Zinsen 
Die Gemeinde konnte die Refinanzierung sowie Beschaffung im Umfang von CHF 4'000'000.- zu 
einem Zinssatz von 1.62% tätigen. 
 

Abschreibungen nach HRM2 

Gemäss den Berechnungen betragen die Abschreibungen des Gesamthaushalts CHF 324'426.- 
(exklusiv von Investitionsbeiträgen). Davon sind CHF 101'270.80 für die linearen Abschreibungen 
des bestehenden Verwaltungsvermögens reserviert. CHF 223'155.20 betragen die Abschreibungen 
nach der Nutzungsdauer der neuen Investitionen. 
 
Investitionen 

Geplante Investitionen, welche den Berechnungen der Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinse) zu 
Grunde liegen: 
 
Investitionen Spezialfinanzierung Wasserversorgung CHF 517'000.00 
Investitionen Spezialfinanzierung Steuerhaushalt CHF 443'000.00 
Investitionseinnahmen CHF -332'678.15 
 
Total Nettoinvestitionen CHF 627'321.85 
 
Für geplante Investitionen, bei denen noch keine Kreditbewilligungen vorliegen, sind durch die zu-
ständigen Organe die entsprechenden Kredite zu genehmigen. 
 

Ergebnis 

Allgemeine Übersicht 

 

 
  

Budget 2026 Budget 2025 Jahresrechnung 

2024

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt (SG 90) -182'574.15 -123'527.40 -147'735.03

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt (SG 900) -122'969.15 -89'648.40 -152'666.12

Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen (SG 901) -59'605.00 -33'879.00 4'931.09

Steuerertrag natürliche Personen (SG 400) 3'512'600.00 3'505'750.00 3'313'855.50

Steuerertrag juristische Personen (SG 401) 106'240.00 102'495.00 115'167.90

Liegenschaftssteuern (SG 4021) 440'000.00 430'000.00 439'165.65

Nettoinvestitionen (SG 5 ./. 6) 627'321.85 1'140'000.00 619'199.51
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Eigenkapitalnachweis 

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neube-

wertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben. 

 

 
 

 

  

in Tausend CHF
Eigenkapital per 01.01.2025 Veränderungsnachweis Eigenkapital per 31.12.2025

Erhöhung (+) durch Reduktion (-) durch

CHF  CHF CHF CHF

29 Eigenkapital 7'927  1'252  -186 29 Eigenkapital 7'367

290 Verpflichtungen (+) bzw.                

Vorschüsse (-) gegenüber 

Spezialfinanzierungen

1'324  Einlagen in SF EK 0  Entnahmen aus SF EK -60 290 Verpflichtungen (+) bzw.                

Vorschüsse (-) gegenüber 

Spezialfinanzierungen

1'265

29000 SF Forst 7 3510.xx 0 4510.xx 29000 SF Forst 7

29000 0 3510.xx 4510.xx 29000 SF Feuerwehr zweiseitig oder 0

29000 SF Feuerwehr zweiseitig oder 0 9010.00 0 9011.00 29000 SF Feuerwehr zweiseitig 0

29001 SF Wasserversorgung 273 9010.10 9011.10 -36 29001 SF Wasserversorgung 237

29002 SF Abwasserentsorgung 0 9010.20 0 9011.20 0 29002 SF Abwasserentsorgung 0

29002 SF Übertragung Buchgewinn 0 9010.21 0 9011.21 0 29002 SF Übertragung Buchgewinn 0

29003 SF Abfall 135 9010.30 9011.30 -20 29003 SF Abfall 115

29004 SF Elektrizität 0 9010.40 9011.40 0 29004 SF Elektrizität 0

29000 SF Bootshafen 130 9010.xx 0 9011.xx -3 2900x weitere SF   127

2900x SF Übertragung VV nach Art. 

85a GV

779 3898.xx 4898.xx 2900x SF Übertragung VV nach Art. 

85a GV

779

292 Rücklagen der 

Globalbudgetbereiche

0 3892 Einlagen in Rücklagen 

Globalbudgetbereiche EK

0 4892 Entnahmen aus Rücklagen 

der Globalbudgetbereiche

0 292 Rücklagen der 

Globalbudgetbereiche

0

293 Vorfinanzierungen 3'953  Einlagen in 

Vorfinanzierungen EK

289  Entnahmen aus Vorfinan-

zierungen des EK

-126 293 Vorfinanzierungen 3'576

29300 Allgemeiner Haushalt 360 3893 180 4893 29300 Allgemeiner Haushalt 540

29301 Wasserversorgung Werterhalt 1'626 3510.xx 109 4510.xx 64 29301 Wasserversorgung Werterhalt 1'799

29302 Abwasserentsorgung 

Werterhalt

0 3510.xx 0 4510.xx 0 29302 Abwasserentsorgung 

Werterhalt

0

29302 SF Gebühren Abwasser 1'967 3510.xx 0 4893.xx -190 29302 SF Gebühren Abwasser 1'777

294 Reserven 1'086  Einlagen   Entnahmen  294 Reserven 0

29400 Zusätzliche Abschreibungen 1'086 3894.xx 0 4894.xx -1'086 29400 Zusätzliche Abschreibungen 0

296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen

35  Einlagen 0  Entnahmen 0 296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen

35

29600 Neubewertungsreserve FV 0 3896.xx 0 4896.xx 0 29600 Neubewertungsreserve FV 0

29601 Schwankungsreserve 35 3896.xx 4896.xx 29601 Schwankungsreserve 35
298 Übriges Eigenkapital 0 3898 Einlagen übriges 

Eigenkapital

0 4898 Entnahmen übriges 

Eigenkapital

0 298 Übriges Eigenkapital 0

299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 1'528 2990 Jahresergebnis                       

Überschuss  (+)                            

Defizit (-)

963 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 2'491



Antrag Gemeinderat

Festsetzung der Steueranlagen für das Jahr 2026:
a) die Gemeindesteueranlage für natürliche Personen auf den Faktoren der Staatssteuern

zum 1.90-fachen des gesetzlichen Einheitsansatzes (unverändert)
b) die Gemeindesteueranlage für juristische Personen auf den Faktoren der Staatssteuern

zum 1.90-fachen des gesetzlichen Einheitsansatzes (unverändert)
c) die Liegenschaftssteuer 1,5%o des amtlichen Werts (unverändert)
Genehmigung des Budgets 2026 bestehend aus:

Gesamthaushalt

Auiwandüberschuss

Allgemeiner Haushalt
Aufwand überschuss

SF Wasserversorgung

Aufwand überschuss

SF Abfall
Aufwand überschuss

SF Bootshafen
Aufwand überschuss

Aufwand
5'962'352

S'444'574

325'075

148'500

44'203

Ertrag
5779778

182'574

5'321'605
122'969

288'973
36'102

128'200
20'300

41'000
3'203

3706 Leissigen, 8. September 2025

Die Leiterin Finanzen
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Franz-^a Leuenberger

GEMEINDERAT LEISSIGEN
Die Präsidentin

A /<
.^

^
Letizia Müller Krebs

reiberin

13



Genehmigung

An der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Leissigen haben die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger das Budget 2026 am 28. November 2025 gemäss dem vorstehenden Antrag des
Gemeinderats vom 1. September 2025 genehmigt.

3706 Leissigen, 1. Dezember 2025

EINWOHNERGEMEINÖEYEISSIGEN
Die Präsidentin Die10erheind^ reiberin
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Letizia Müller Q^nthia Krebs
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Erfolgsrechnung (Sachgruppengliederung – Zusammenzug) 
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Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung – Zusammenzug) 
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Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung) 
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Zusammenzug Investitionsrechnung 
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Investitionsrechnung (Funktionale Gliederung) 
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